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Willkommen an Bord – Für unsere Niederlassung in Brandenburg an 
der Havel suchen wir Sie als  
 

Ausbilderin/ Ausbilder im Bereich Holz (m/w/d) 

Ihre Arbeit als Ausbilder /Ausbilderin im Bereich Holz 

• Sie übernehmen die Vermittlung der Ausbildungsinhalte entsprechend dem gültigen 
Ausbildungsrahmenplan  

• Sie bereiten die Auszubildenden auf die Zwischen- und Abschlussprüfungen vor. 
• Sie dokumentieren die Arbeit mit den Jugendlichen 

 

Ihr Profil 

• Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Holztechnik (z.B. Tischler, 
Holzmechaniker,  u.ä) mit Ausbildereignung oder 

Meister- oder Technikerabschluss.  
• Sie haben Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen und die Bereitschaft zur Teilnahme 

an fach-, rehabilitationsspezifischen und pädagogischen Fortbildungen.  
• Sie besitzen gute Kenntnisse in den üblichen Office-Anwendungen. 
• Sie sind belastbar, teamfähig und verfügen über soziale und interkulturelle Kompetenz. 
• Sie sind selbstständiges Arbeiten sowie die Bereitschaft zur Einarbeitung in neue The-

men und Arbeitsmethoden gewöhnt. 

Wir bieten Ihnen 

• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit kreativem Freiraum und Perspektive 

• eine systematische Gehaltsentwicklung 

• 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 

• Sonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen 

 

Vereinbaren Sie mit uns telefonisch einen Vorstellungstermin unter 03381 7937711 

Beginn:   01.02.2026 oder zu Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin 

Dauer:   unbefristet 
Wochenstundenzahl: 38,5 Stunden /Woche bzw. andere Arbeitszeitmodell 
Vergütung:  nach Haustarifvertrag 

Anschrift:  Potsdamer Straße 18 

Kontakt:  E-Mail: brandenburg@bildungswerk.de 
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Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung besonders berücksichtigt.  


